
 

Antrag Sozialfonds für Freizeiten 
 

1. Freizeitveranstalter  ________________________________________________________ 
     Mitgliedsverband/Organisation 
 
2. Freizeit in   ____________________________Anzahl d. TeilnehmerInnen (TN) ______ 
    Ort/Land 
 
3. Termin   ______________________________________    das sind  ________   Tage 
 
4. Kosten pro TN insgesamt     ________________ €  =  Tagessatz    ____________€ 
 (Berechnungsgrundlage für Zuschuss – siehe Rückseite) 
 
6. Beantragt wird der Zuschuss für _____________________________________________ 
        Name 

 
___________________________________________________________________________ 

 Geburtsdatum   Anschrift     
 
7. Einkommensverhältnisse (bitte entsprechend ausfüllen bzw. ankreuzen) 
 ����  Der Haushalt der/des TeilnehmerIn umfasst insgesamt   ____________ Personen 
    und verfügt über ein Nettoeinkommen von insgesamt   ____________________ € 
 oder 
 ����  Die Familie erhält Bezüge nach dem Sozialhilfegesetz 
 oder 

 ����  Der/die TN erhält als Voll- bzw. Halbwaise Unterstützung nach dem SGB 8  
 
Der Veranstalter garantiert hiermit die Richtigkeit der obigen Angaben. Er verpflichtet  
sich, den beantragten Zuschuss selbst zu übernehmen, wenn der Stadtjugendring eine 
Bezuschussung ablehnt. Das heißt, der/die TN hat auf jeden Fall nur die um den bean- 
tragten Zuschuss reduzierten Kosten zu tragen. 
 
Datum _______________   Unterschrift  _______________________________ 
 
 
Konto-InhaberIn (Mitgliedsverband) ________________________________________________ 
 
Konto-Nr  ______________________________     BLZ __________________________________ 
 
Bankinstitut ______________________________________________________________________ 
 
 
 

Von der Geschäftsstelle auszufüllen: 

 
o Der Antrag wird befürwortet. 
 
o Der Antrag wird abgelehnt, weil _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Datum / Unterschrift 
 

 



 
 

Erläuterungen zum Antrag Sozialfonds für Freizeiten 
 

Für Freizeiten kann ein Zuschuss für TeilnehmerInnen aus Ulm zwischen 6 und 18 
Jahren (in  
Ausnahmefällen bis zum 21. Lebensjahr) mit geringem Familieneinkommen gewährt 
werden. 
 
zu 2. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 TeilnehmerInnen. 
 
zu 3. Bezuschusst werden nur Maßnahmen an denen Übernachtungen stattfinden.  
 Dabei werden Anreisetag als 1 Tag und Abreisetag als 1 Tag gerechnet. 
 
zu 5. Tagessatz = TeilnehmerInnenbeitrag geteilt durch Freizeittage. 

Der Zuschuss wird durch einen Prozentsatz festgelegt, der abhängig vom  

Tagessatz der Freizeit ist. 

Zuschusssatz   Tagessatz pro TeilnehmerIn   (TN) 

  30 %              5,00 € bis einschl. 12,50 € 
 20 %     über 12,50 € bis einschl. 25,00 € 
 10 %     über 25,00 € bis einschl. 40,00 € 
   0%     über 40,00 € 
 
zu 6. Gefördert werden Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren. 
 In begründeten Ausnahmefällen ist auf gesonderten Einzelantrag eine Förderung 
 bis zum 21. Lebensjahr möglich. 
 
zu 7. Kriterien für die Bezuschussung sind  
 

-  die Haushaltsgröße (Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen,  
       nicht die Anzahl der zu unterhaltenden Kinder) 
 
-  sowie das Nettoeinkommen des Haushalts. Dabei ist das gesamte  
  Nettoeinkommen anzusetzen, das dem Haushalt zur Verfügung steht 

(Löhne, Gehälter, Rente der im Haushalt wohnenden Großeltern, Unter- 
haltsbeiträge, Einkünfte aus Verpachtung und Vermietung...). 
Das Kindergeld wird nicht zum Einkommen dazu gerechnet! 

 
-  Für einen Zwei-Personen Haushalt wird eine Obergrenze von 1.400 Euro  
  festgelegt. Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich diese  
  Obergrenze um 250 €. 

 
-  oder der Bezug von Sozialhilfe 
 
-  oder TN ist Voll- oder Halbwaise 

 
 
 


